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Bei Sammelbestellungen von Holzpellets Haftungsrisiken beachten! 
 
Betreiber von Pelletheizungen können sich zusammenschließen, um gemeinsam Brennstoffe wie Holzpellets zu 
bestellen. Dabei müssen sie haftungsrechtliche Fragen beachten: Bei einer Sammelbestellung schließt eine beliebi-
ge Person der Gruppe stellvertretend für die anderen Haushalte einen Vertrag mit dem Händler ab. Dadurch be-
steht aber ein Haftungsrisiko für alle Teilnehmer der Sammelbestellung, denn jede teilnehmende Person kann 
stellvertretend für die anderen haftungsrechtlich herangezogen werden.  
Zu beachten ist auch: 

 Der erwünschte Preisvorteil ergibt sich in der Regel nur durch das Zusammenspiel einer optimalen Kombi-
nation von Liefermengen und -orten.  

 Individuelle Kundenwünsche wie eine exakte Anlieferuhrzeit oder die zum optimalen Heizungsbetrieb zwei-
jährige Lagerreinigung  sind bei Sammellieferungen deutlich schwieriger zu erfüllen.  

 

Vorsicht:  Beteiligte an einer Bestellgemeinschaft können automatisch eine GbR bilden 
 
Alle gemeinsamen geschäftlichen Aktivitäten von Privatleuten, die nicht die Gründung einer Firma erfordern, kön-
nen unter dem Dach einer GbR abgewickelt werden. Mit ihrer Willensbekundung, Holzpellets gemeinsam zu einem 
zentral vereinbarten Preis einzukaufen (Bestellung), können die an einer Sammelbestellung Beteiligten eine „Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts“ (GbR) nach § 705 BGB bilden. Das gilt auch für mündliche Vereinbarungen.  
 
Dann hat der Händler folglich mit einer GbR einen Kaufvertrag geschlossen. Dass die einzelnen Teillieferungen ggf. 
getrennt mit den einzelnen Empfängern abgerechnet werden, begründet nicht die Existenz von mehreren Kaufver-
trägen. Auch dass die Zahlungen ggf. von mehreren Absendern kommen, begründet nicht die Existenz mehrerer 
Verträge. 
 
Hierzu das Landgericht Hechingen, XX, 20.08.2003: Er (der Händler) ging deshalb von einer gemeinschaftlichen Be-
stellung aus. Hiervon durfte er auch ausgehen, da die Kunden ersichtlich die von ihnen benötigten Einzelmengen 
zum Zweck der Erzielung eines günstigeren Preises in einer Sammelbestellung zusammengefasst hatten. Bei derar-
tigen Sammelbestellungen haftet jeder, der sich an ihr beteiligt, als Mitgesellschafter und damit als Gesamtschuld-
ner.  
 

Fazit 
 
Bei einer Sammelbestellung als GbR haften alle Mitbesteller dem Lieferanten gesamtschuldnerisch für den Kauf-
preis der gelieferten Gesamtmenge. Kommen bei einer Sammelbestellung ein oder mehrere Teilnehmer nicht für 
ihren Kaufpreis auf, haftet jeder Teilnehmer der Bestellgemeinschaft als Gesamtschuldner.  
 
Es ist daher ratsam, die Haftung der Mitglieder einer GbR untereinander vertraglich zu vereinbaren oder sicherzu-
stellen, dass ein Einzelvertrag zwischen Händler und Kunde zustande gekommen ist. 
 
> Zum Urteil des LG Hechingen, XX, 20.08.2003 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=deed05e85da7bae405bb70ea03437e0c&nr=3265&pos=0&anz=1

